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Sachverhalt: 

 
Zur Darstellung der künftigen Finanzsituation werden die Planungen insbesondere im 
investiven Bereich für das Haushaltsjahr 2026 vorgestellt. Die beiliegende Excel-Tabelle 
stellt die unbedingt notwendigen Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026 dar. Hier sind 
912.000 € an Ausgaben veranschlagt, wobei die Sanierung der Brücke in Bolanden 
zwischenzeitlich in den investiven Bereich übernommen wurde, da die Brücke laut 
Steuerberater aufgewertet wird. 
An Einnahmen sind 455.000 € vorgesehen. 
 
Die beigefügte Gesamtfinanzrechnung zeigt, wie sich der Geldbestand für die nächsten 
Haushaltsjahre verändern wird. Im Jahr 2026 werden nach jetziger Hochrechnung 712.630 
€ an Finanzmitteln verzehrt werden. Nach heutiger Annahme werden zum Jahresende 
noch rund 300.000 € an liquiden Mitteln vorhanden sein was bedeutet, dass hier eine 
Kreditaufnahme notwendig wird, um die Mindestliquidität aufrecht zu erhalten.  
 
Da jedoch aus dem Sondervermögen Bund über das Land an die Gemeinde Bergatreute 
ein Investitionszuschuss von 2,2 Mio. Euro ausgezahlt werden soll, kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme erst zur Finanzierung des 
Feuerwehrhauses notwendig werden wird. Summiert man mit der derzeit geplanten 
Kreditaufnahme von 2,2 Mio. Euro den Finanzmittelbedarf für die kommenden 4 Jahre 
ergibt es eine Summe von 1,596 Mio. Euro. Bei einem Mittelzufluss von 2,2 Mio. Euro 
ergibt das einen Überschuss von rd. 600 T€ der dann die geplante Kreditaufnahme 
Feuerwehrhaus auf rd. 1,6 Mio. Euro reduzieren wird.  
 
Die Planung sieht weiter vor, dass in den kommenden Haushaltsjahren je 500.000 € vom 
Eigenbetrieb Bauland aus Baulandveräußerungen übertragen werden. 
 
Bisher noch nicht berücksichtigt sind die Abschreibungen und die Auflösung von 
Beiträgen, die auf die Finanzmittel keine Auswirkung haben. 
 
Die Steuersätze aus 2025 sind in der bisherigen Planung unverändert geblieben. Eine 
Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 10 % bedeutet rund 20.000 € an 
Mehreinnahmen. 
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